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SYNOPSE 
zur Arbeitsfassung/Diskussionsgrundlage zur Vorbereitung eines  
Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Ausschnitt), 23.8.2016 

Pflegekinderhilfe 

 

Entwurfsfassung für 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

Neu: § 36e Ergänzende Bestimmungen zur Hilfeplanung bei stationären Leistungen  
[ab 2023: § 39] 

(1) Gegenstand der Hilfeplanung bei stationären Leistungen ist in Ergänzung der Planungs-
gegenstände nach § 36 Absatz 1 die Klärung, ob die Leistung  
1. zeitlich befristet sein soll oder  
2. eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten soll.  
(2) Maßgeblich bei der Perspektivklärung nach Absatz 1 ist, ob durch Leistungen nach diesem 
Abschnitt die Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie in-
nerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeit-
raums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erzie-
hen, betreuen und fördern kann. Ist eine nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- 
oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den betei-
ligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer 
angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden. In diesem Fall ist vor und während der Gewäh-
rung einer stationären Hilfe insbesondere zu prüfen, ob die Anrufung des Familiengerichts not-
wendig ist oder die Annahme als Kind in Betracht kommt.  
(3) Der Leistungsberechtigte nach § 27 und das Kind oder der Jugendliche, der Leistungsberech-
tigte nach § 35a und sein Erziehungsberechtigter oder der Leistungsberechtigten nach § 41 sind 
bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen 
der Leistungsberechtigten ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkos-
ten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 78a 
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger keine Vereinbarungen nach § 78b be-
stehen, so soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in dieser Ein-
richtung nach Maßgabe des Hilfeplans geboten ist.  
(4) Im Hilfeplan sind neben den Inhalten nach § 36d Absatz 2  
1. die Perspektivklärung nach Absatz 1,  
2. die Feststellung einer auf Dauer angelegten Lebensform im Falle des Absatzes 2 Satz 2,  
3. das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 2 Satz 3,  
4. die Art und Weise der Zusammenarbeit der Pflegeperson oder der in der Einrichtung für 

die Förderung des Kindes oder Jugendlichen verantwortlichen Personen und der Eltern 
nach § 37a Absatz 2 sowie die damit im Einzelfall verbundenen Ziele,  

5. der vereinbarte Umfang der Beratung und Unterstützung der Eltern nach § 37a Absatz 1 
und  

6. bei Vollzeitpflege nach § 33 oder § 35a Absatz 2 Nummer 3 der vereinbarte Umfang der Bera-
tung und Unterstützung der Pflegeperson nach § 37 Absatz 1 sowie die Höhe der laufenden 
Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen nach § 39  

zu dokumentieren.  
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(5) Die Pflegeperson oder die [der] in der Einrichtung für die Förderung des Kindes oder Jugend-
lichen verantwortlichen Personen sollen an der Hilfeplankonferenz beteiligt werden.  
(6) Die regelmäßige Überprüfung des Hilfeplans nach § 36d Absatz 3 ist an einem im Hinblick 
auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraum auszurichten. Eine 
Abweichung von den im Hilfeplan getroffenen Feststellungen ist nur bei einer Änderung des 
individuellen Bedarfs des Kindes oder Jugendlichen und entsprechender Änderung des Hil-
feplans auch bei einem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zulässig. 

 

Die folgende Darstellung weicht von der sonstigen Synopsendarstellung ab. 
 Sie finden in der rechten Spalte die neue Fassung des § 37 und § 37a SGB VIII-E in chrono-

logischer Reihenfolge. 

 In der linken Spalte sind der bisherige § 37 und § 38 SGB VIII nach inhaltlichen Parallelen 
zugeordnet.  

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

 

 
Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des 
Kindes oder Jugendlichen und während der 
Dauer des Pflegeverhältnisses Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung; dies gilt auch in 
den Fällen, in denen für das Kind oder den 
Jugendlichen weder Hilfe zur Erziehung noch 
Eingliederungshilfe gewährt wird oder die 
Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur Vollzeit-
pflege nach § 44 bedarf. Lebt das Kind oder 
der Jugendliche bei einer Pflegeperson au-
ßerhalb des Bereichs des zuständigen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe, so sind ortsnahe 
Beratung und Unterstützung sicherzustellen. 
Der zuständige Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe hat die aufgewendeten Kosten 
einschließlich der Verwaltungskosten auch in 
den Fällen zu erstatten, in denen die Bera-
tung und Unterstützung im Wege der Amtshil-
fe geleistet wird. § 23 Absatz 4 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 
Sofern der Inhaber der Personensorge durch 
eine Erklärung nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Vertre-
tungsmacht der Pflegeperson soweit ein-
schränkt, dass dies eine dem Wohl des Kin-
des oder des Jugendlichen förderliche Erzie-
hung nicht mehr ermöglicht, sowie bei sons-
tigen Meinungsverschiedenheiten sollen die 
Beteiligten das Jugendamt einschalten. 

§ 37 Beratung und Unterstützung der Pflege-
person, örtliche Prüfung [ab 2023: § 35a] 

(1) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme 
des Kindes oder Jugendlichen und während 
der Dauer des Pflegeverhältnisses Anspruch 
auf Beratung und Unterstützung; dies gilt 
auch in den Fällen, in denen für das Kind 
oder den Jugendlichen weder Hilfe zur Erzie-
hung noch Eingliederungshilfe gewährt wird 
oder die Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur 
Vollzeitpflege nach § 44 bedarf. Lebt das 
Kind oder der Jugendliche bei einer Pflege-
person außerhalb des Bereichs des zuständi-
gen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so 
sind ortsnahe Beratung und Unterstützung 
sicherzustellen. Der zuständige Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe hat die aufgewen-
deten Kosten einschließlich der Verwaltungs-
kosten auch in den Fällen zu erstatten, in 
denen die Beratung und Unterstützung im 
Wege der Amtshilfe geleistet wird. § 23 Ab-
satz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

(2) Sofern der Inhaber der Personensorge 
durch eine Erklärung nach § 1688 Absatz 3 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Ver-
tretungsmacht der Pflegeperson soweit ein-
schränkt, dass dies eine dem Wohl des Kin-
des oder des Jugendlichen förderliche Ent-
wicklung nicht mehr ermöglicht, sowie bei 
sonstigen Meinungsverschiedenheiten sollen 
die Beteiligten das Jugendamt einschalten. 

 

§ 37 Abs. 2 
aF 

§ 38 aF 
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(2a) Die Art und Weise der Zusammenarbeit 
sowie die damit im Einzelfall verbundenen 
Ziele sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei 
Hilfen nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 
3 und § 41 zählen dazu auch der vereinbarte 
Umfang der Beratung der Pflegeperson so-
wie die Höhe der laufenden Leistungen zum 
Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen. Eine 
Abweichung von den dort getroffenen Fest-
stellungen ist nur bei einer Änderung des 
Hilfebedarfs und entsprechender Änderung 
des Hilfeplans zulässig. 

Das Jugendamt soll den Erfordernissen des 
Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle 
überprüfen, ob die Pflegeperson eine dem 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen för-
derliche Erziehung gewährleistet. Die Pflege-
person hat das Jugendamt über wichtige 
Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Durch Beratung und Unterstützung sollen die 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfami-
lie innerhalb eines im Hinblick auf die Ent-
wicklung des Kindes oder Jugendlichen ver-
tretbaren Zeitraums so weit verbessert wer-
den, dass sie das Kind oder den Jugendli-
chen wieder selbst erziehen kann. Während 
dieser Zeit soll durch begleitende Beratung 
und Unterstützung der Familien darauf hin-
gewirkt werden, dass die Beziehung des Kin-
des oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie 
gefördert wird. Ist eine nachhaltige Verbes-
serung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums 
nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten 
Personen eine andere, dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche und auf 
Dauer angelegte Lebensperspektive erarbei-
tet werden. 

Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Absatz 
2 Nummer 3 und 4 soll darauf hingewirkt 
werden, dass die Pflegeperson oder die in 
der Einrichtung für die Erziehung verantwort-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen 
des Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle 
überprüfen, ob eine dem Wohl des Kindes 
oder des Jugendlichen förderliche Entwick-
lung bei der Pflegeperson gewährleistet ist. 
Die Pflegeperson hat das Jugendamt über 
wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen be-
treffen. 

 

Neu: § 37a Beratung und Unterstützung der 
Eltern, Zusammenarbeit bei stationären Leis-
tungen  

(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a 
Absatz 2 Nummer 3 und 4 werden die Eltern 
des Kindes oder Jugendlichen beraten und 
unterstützt. Dadurch sollen die Entwicklungs-, 
Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in 
der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hin-
blick auf die Entwicklung des Kindes oder 
Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit 
verbessert werden, dass sie das Kind oder 
den Jugendlichen wieder selbst erziehen 
kann. Während dieser Zeit soll darauf hinge-
wirkt werden, dass die Beziehung des Kindes 
oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie ge-
fördert wird. Ist eine nachhaltige Verbesse-
rung der Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erzie-
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, 
dient die Beratung und Unterstützung der 
Eltern der Erarbeitung und Sicherung einer 
anderen, dem Wohl des Kindes oder Jugend-
lichen förderlichen und auf Dauer angeleg-
ten Lebensperspektive. 

(2) Bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hil-
fen soll darauf hingewirkt werden, dass die 
Pflegeperson oder die in der Einrichtung für 
die Förderung des Kindes oder Jugendlichen 

§ 37 Abs. 3 
aF 

§ 37 Abs. 1 
S. 2 bis 4 aF 

§ 37 Abs. 1 
S. 1 aF 

§ 37 Abs. 2a 
aF 

jetzt in § 36e Abs. 4 und 6 SGB VIII-E: 
vgl Synopse Hilfe-/Leistungsplanung, 

Sozialraum 
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lichen Personen und die Eltern zum Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen zusammenar-
beiten. 

verantwortliche Person und die Eltern zum 
Wohl des Kindes oder Jugendlichen zusam-
menarbeiten. Der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe stellt dies durch eine abge-
stimmte Wahrnehmung der Aufgaben nach 
Absatz 1 und § 37 sicher. 

  

  

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der 
Kosten 

Werden Einrichtungen und Dienste der Trä-
ger der freien Jugendhilfe in Anspruch ge-
nommen, so sind Vereinbarungen über die 
Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwi-
schen der öffentlichen und der freien Ju-
gendhilfe anzustreben. Das Nähere regelt 
das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 
unberührt. 

§ 78 Vereinbarungen über Entgelte und Leis-
tungen ambulanter Angebote 

(1) Werden Einrichtungen und Dienste der 
Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch 
genommen, so sind Vereinbarungen über 
die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme 
zwischen der öffentlichen und der freien Ju-
gendhilfe anzustreben. Das Nähere regelt 
das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 
unberührt. 

(2) Wird eine Leistung im Sinne des § 36b 
Absatz 2 oder nach § 37 Absatz 1 erbracht, 
so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zur Übernahme der Kosten der Inanspruch-
nahme nur verpflichtet, wenn mit den Leis-
tungserbringern Vereinbarungen über Inhalt, 
Umfang und Qualität der Leistungen, insbe-
sondere zu Art, Ziel und Qualität des Leis-
tungsbereichs, zu den Leistungsadressaten 
und zur Qualifikation des Personals geschlos-
sen worden sind. Die Vereinbarungen sind 
nur mit denjenigen leistungserbringenden 
Trägern abzuschließen, die insbesondere 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Qualität, Kontinuität, Orientierung an sozial-
räumlichen Gestaltungsvorgaben, Zugäng-
lichkeit, Zusammenarbeit, Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zur Erbringung der Leistun-
gen geeignet sind. Für Vereinbarungen nach 
diesem Absatz gilt § 78e entsprechend. 

(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe schließen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe Vereinbarungen über 
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung 
der Qualität der Leistungsangebote nach 
Absatz 2 sowie über geeignete Maßnahmen 
zu ihrer Gewährleistung. 
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§ 78a Anwendungsbereich 
(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten 
für die Erbringung von 
1. Leistungen für Betreuung und Unterkunft 

in einer sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnform (§ 13 Absatz 3), 

2. Leistungen in gemeinsamen Wohnformen 
für Mütter/Väter und Kinder (§ 19), 

3. Leistungen zur Unterstützung bei notwen-
diger Unterbringung des Kindes oder Ju-
gendlichen zur Erfüllung der Schulpflicht 
(§ 21 Satz 2), 

4. Hilfe zur Erziehung  
a)   in einer Tagesgruppe (§ 32), 
b)   in einem Heim oder einer sonstigen 

betreuten Wohnform (§ 34) sowie 
c)   in intensiver sozialpädagogischer Ein-

zelbetreuung (§ 35), sofern sie außer-
halb der eigenen Familie erfolgt, 

d)   in sonstiger teilstationärer oder statio-
närer Form (§ 27), 

5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche in  
a)   anderen teilstationären Einrichtungen 

(§ 35a Absatz 2 Nummer 2 Alternative 2), 
b)   Einrichtungen über Tag und Nacht 

sowie sonstigen Wohnformen (§ 35a 
Absatz 2 Nummer 4), 

6. Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern 
diese den in den Nummern 4 und 5 ge-
nannten Leistungen entspricht, sowie 

7. Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern 
diese im Zusammenhang mit Leistungen 
nach den Nummern 4 bis 6 gewährt wer-
den; § 39 Absatz 2 Satz 3 bleibt unbe-
rührt. 

(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die 
§§ 78b bis 78g auch für andere Leistungen 
nach diesem Buch sowie für vorläufige Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen (§ 42) gelten. 

§ 78a Anwendungsbereich 
(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten 
für die Erbringung von Leistungen in teilstatio-
närer und stationärer Form. Ausgenommen 
sind Leistungen der Vollzeitpflege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die 
§§ 78b bis 78g auch für andere Leistungen 
nach diesem Buch sowie für vorläufige Maß-
nahmen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen (§§ 42, 42a) gelten. 
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§ 33 Vollzeitpflege 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll ent-
sprechend dem Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes oder des Jugendlichen und sei-
nen persönlichen Bindungen sowie den Mög-
lichkeiten der Verbesserung der Erziehungs-

§ 32 Vollzeitpflege  
Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter 
und Entwicklungsstand des Kindes oder des 
Jugendlichen und seinen persönlichen Bin-
dungen sowie den Möglichkeiten der Ver-
besserung der Entwicklungs-, Erziehungs- 
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bedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern 
und Jugendlichen in einer anderen Familie 
eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder 
eine auf Dauer angelegte Lebensform bie-
ten. Für besonders entwicklungsbeeinträch-
tigte Kinder und Jugendliche sind geeignete 
Formen der Familienpflege zu schaffen und 
auszubauen. 

oder Teilhabebedingungen in der Herkunfts-
familie dem Kind oder Jugendlichen in einer 
anderen Familie eine zeitlich befristete Be-
treuung und Förderung oder eine auf Dauer 
angelegte Lebensform bieten. Für besonders 
entwicklungs- oder teilhabebeeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche sind geeignete For-
men der Familienpflege zu schaffen und aus-
zubauen. Dabei soll darauf hingewirkt wer-
den, dass die Pflegeperson und die Eltern 
zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
zusammenwirken. 

 


